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1 FORMBLATT 

Stand: 03 / 2009 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhaben 

1.2 Natura 2000-Gebiete 

(bitte alle betroffenen Gebie-
te auflisten) 

1.3 Vorhabenträger 

1.4 Gemeinde 

1.5 Genehmigungsbehörde 
(sofern nicht§ 34 Abs. 1a 
BNatSchG einschlägig) 

1.6 Naturschutzbehörde 

1.7 Beschreibung des Vor-
habens 

1. Formblatt 

Formblatt zur Natura 2000 - Vorprüfung in Baden-Württemberg 

Projekt Stuttgart-Ulm, PFA 1.2 Fildertunnel Planänderung Erweiterung 
BE-Fläche 

Gebietsnummer(n) Gebietsname(n) 

FFH 7321-341 Filder 

Adresse Telefon I Fax/ E-Mail 

DB Netz AG 
vertreten durch 
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH 
Räpplenstraße 17 
70191 Stuttgart 

Stadt Stuttgart 

Eisenbahn-Bundesamt 

Stadt Stuttgart, Amt für Umwelt- und Naturschutz 

vgl. Kapitel 2. 3 

� weitere Ausführungen: siehe Anlage 

2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 

Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen 
Dimensionierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind ange
messene Maßstäbe zu wählen. 

2.1 � Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2 D Zeichnung I Handskizze als Anlage � kartographische Darstellung zur örtlichen 
Lage als Anlage 



2 1. Formblatt 

3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 

Anschrift* Telefon* 

Gruppe für ökologische Gutachten 1 0711 / 652244-66 

Detze/ & Matthäus 

Dreifelderstraße 31 
e-mail* 

70599 Stuttgart I info@goeg.de 

Fax* 

1 0711 / 652244-41 

* sofern abweichend von Punkt 1.3 

12.01.2016 

Datum Unterschrift 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde 
erhältlich oder unter http://natura2000-bw.de 

Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 

(Beginn Monatsfrist gern. 
§ 34 Abs. 1a BNatSchG) 

GOG Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 
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1. Formblatt 

4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit 
(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 

4.1 Liegt das Vorhaben 

O in einem Natura 2000-Gebiet oder 

[gl außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein o
der ggfs. mehrere Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Ge
biets? (Erläuterung siehe Ziffer 8 ) 

q weiter bei Ziffer 4.2 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine 
sonstige Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

[gl ja q weiter bei Ziffer 5 

O nein q weiter bei Ziffer 4.3 

3 

Vermerke der zustän
digen Behörde 

4.3 0 Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis oder sonstigen Anzeige Fristablauf: 
an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 
§ 34 Abs. 1 a Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

q weiter bei Ziffer 5 

Gruppe für ökologische Gutachten. Dreifelderstr. 31 . 70599 Stuttgart 

(1 Monat nach 
Eingang der An
zeige) 

GÖG 



4 1. Formblatt 

5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebens
räume von Arten *)1 

Lebensraumtyp (einschließlich Lebensraumtyp oder Art bzw. deren Vermerke der zuständi-
charakteristischer Arten) oder Lebensraum kann grundsätzlich durch gen Behörde 

Lebensräume von Arten **) folgende Wirkungen erheblich beein-
trächtigt werden: 

6510 - Magere Flachland- Eintrag von Staub- und Schadstoffimmis-
Mähwiesen sionen 

*91 EO - Auenwälder mit Ainus glu- Eintrag von Staub- und Schadstoffimmis-
tinosa und Fraxinus excelsior sionen; Lebensraumentwertung charakte-

ristischer Arten durch Licht- und Lärm im-
missionen 

1061 - Maculinea nausithous Habitatentwertung durch Staub und 
(Dunkler Wiesenknopf- Schadstoffimmissionen 
Ameisenbläuling) 

1381 - Dicranum viride (Grünes Habitatentwertung durch Staub und 
Besenmoos) Schadstoffimmissionen 

1323 - Myotis bechsteinii (Bechst- Habitatentwertung durch Licht- und Lärm-
einfledermaus)2 immissionen 

1324 - Myotis myotis (Großes Habitatentwertung durch Licht- und Lärm-
Mausohr)2 immissionen 

*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische Be
zeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige Ge
bietsnummer - und ggf. geografische Bezeichnung - mit angeben. 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 

� weitere Ausführungen: siehe Anlage 

1 Eine Betroffenheit ist für im Standarddatenbogen gemeldeten und in der FFH-Vorprüfung zum PFA 1.3 innerhalb 
des Wirkraumes nachgewiesenen Lebensraumtypen und Arten zu erwarten (vgl. INGENIEURGEMEINSCHAFT STUTTGART 
21-PFA1.32013). 

2 Im Standarddatenbogen nicht gemeldete Art 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 
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1. Formblatt 

6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das 
Vorhaben anhand vorhandener Unterlagen 

5 

mögliche erhebliche Be- betroffene Le- Wirkung auf Lebensraumty- Vermerke der zustän-
einträchtigungen bensraum- pen oder Lebensstätten von digen Behörde 

typen oder Ar- Arten (Art der Wirkung, In-
ten *) **) tensltät, Grad der Beeln-

trächtigung) 

6.1 an lagebedingt 

6.1.1 keine - -

6.2 betriebsbedingt 

6.1.1 keine - -

6.3 bau bedingt 

6.1. 1 keine 651 O - Magere Mit der BE-Flächenerweiterung sind 
Flachland- stoffliche Immissionen verbunden die 
Mähwiesen einerseits eutrophierend, andererseits 

versauernd wirken können. Die 
nächstgelegenen Vorkommen des 
Lebensraumtyps innerhalb des FFH-
Gebietes liegen mehr als 450 m vom 
Vorhabenbereich entfernt. Auf Grund 
der vergleichsweise großen Entfer-
nung und der zeitlichen Beschränkung 
der mit der BE-Flächenerweiterung 
verbundenen Wirkungen auf die Bau-
phase des Fildertunnels kann eine er-
hebliche Beeinträchtigung des Leben-
raumtyps ausgeschlossen werden. 

keine *91 EO - Auenwälder Mit der BE-Flächenerweiterung sind 
mit Ainus g/utinosa stoffliche Immissionen verbunden, die 
und Fraxinus exce/- einerseits eutrophierend, andererseits 
sior versauernd wirken können. Weiterhin 

muss mit Lärm und Lichtimmissionen 
gerechnet werden, welche für charak-
teristische Arten des Lebensraumtyps 
beeinträchtigend wirken können. Die 
nächstgelegenen Vorkommen des 
Lebensraumtyps (entlang von Körsch 
und Zellach) innerhalb des FFH-
Gebietes sind durch den an die BE-
Flächenerweiterung angrenzenden 
Waldbestand abgeschirmt. Da die 
Wirkungen darüber hinaus zeitlich auf 
die Bauphase des Fildertunnels be-
schränkt sind, kann eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
des FFH-Gebietes ausgeschlossen 
werden. 

Die im unmittelbaren Umfeld der BE-
Flächenerweiterung vorkommenden 
Lebensraumtypflächen am Hatten-
bach liegen außerhalb des FFH-
gebietes und sind somit nicht Be-
standteil der Erhaltungsziele des Ge-
bietes. Durch die Realisierung der 
Planung muss hier zwar mit einer 
temporären Entwertung von Lebens-
raumflächen charakteristischer Arten 
durch die Betriebsamkeit und die Im-

Gruppe für ökologische Gutachten. Dreifelderstr. 31 . 70599 Stuttgart GÖG 



6 1. Formblatt 

mögliche erhebliche Be- betroffene Le- Wirkung auf Lebensraumty- Vermerke der zustän-
einträchtigungen bensraum- pen oder Lebensstätten von digen Behörde 

typen oder Ar- Arten (Art der Wirkung, In-
ten *) **) tensität, Grad der Beein-

trächtigung) 

missionen gerechnet werden, dauer-
haft wirkende Beeinträchtigungen 
können jedoch ausgeschlossen wer-
den. 

Eine direkte Inanspruchnahme des 
Hattenbaches bspw. im Sinne der Ein-
leitung von anfallenden Nieder-
schlagswässern findet durch die BE-
Flächenerweiterung nicht statt. Hiermit 
verbundene nachteilige Auswirkungen 
können demnach ausgeschlossen 
werden. 

keine 1061 - Maculinea Mit der BE-Flächenerweiterung sind 
nausithous (Dunkler stoffliche Immissionen verbunden, die 
Wiesenknopf- einerseits eutrophierend, andererseits 
Ameisenbläuling) versauernd wirken können und damit ( 

die Habitatvoraussetzungen für Macu-
linea nausitous negativ beeinflussen 
können. 

Die nächstgelegenen Vorkommen des 
Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings befinden sich ca. 
400 m von der geplanten BE-
Flächenerweiterung entfernt. Unter 
Berücksichtigung der zeitlich begrenz-
ten Wirkung der Planung während der 
Bauphase des Fildertunnels und der 
zu erwartenden Wirkungsintensität 
kann davon ausgegangen werden, 
dass es nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Art kommen wird. 

keine 1381 - Dicranum Mit der BE-Flächenerweiterung sind 
viride (Grünes Be- stoffliche Immissionen verbunden, die 
senmoos) einerseits eutrophierend, andererseits 

versauernd wirken können. Vorkorn-
men des Grünen Besenmoos befin-
den sich nach RUDOLPH (2012) in wei-
ten Abschnitten des Zettachwaldes 
u.a. auch im direkten Anschluss an ( 
die geplante BE-Flächenerweiterung. 
Die Wirkungsintensität und die zeitli-
ehe Dauer der Wirkungen durch das 
Vorhaben sind begrenzt (Bauphase 
des Fildertunnels). lmmissionsmin-
dernd kommt hinzu, dass die mit er-
höhten Schadstoffemissionen verbun-
denen Verkehre im Bereich der be-
reits planfestgestellten BE-Fläche 
durch einen massiven (Holz-)Bauzaun 
abgeschirmt werden. Weiter immissi-
onsmindernd wirkt sich das geplante 
Bodenlager innerhalb der BE-
Flächenerweiterung aus, welches zu 
einer teilweisen bodennahen Ab-
schirmung des Zettachwaldes führen 
wird. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass das Grüne 
Besenmoos i.d.R. am Stammfuß ge-
eigneter Trägerbäume zu finden ist, 
so dass sowohl ein mehrere Meter 
hoher Bauzaun, als auch die etwa 2 m 
hohen Bodenmieten zu einer deutli-

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 



1. Formblatt 7 

mögliche erhebliche Be- betroffene Le- Wirkung auf Lebensraumty- Vennerke der zustän-
einträchtlgungen bensraum- pen oder Lebensstätten von digen Behörde 

typen oder Ar- Arten (Art der Wirkung, In-
ten *) **) tensltlt, Grad der Beeln-

trlchtlgung) 

chen Eintragsminderung von Schad-
stoffen beitragen können. Unter Be-
rücksichtigung der zahlreichen Vor-
kommen der Art in vom Vorhaben ent-
fernter und durch den Waldbestand an 
sich abgeschirmter Lage und der nur 
mäßigen Empfindlichkeit des Grünen 
Besenmooses hinsichtlich Schadstof-
feinträgen (vgl. NEBEL & PHILIPP! 2000) 
kann eine erhebliche Beeinträchtigung 
für die Art ausgeschlossen werden. 

keine 1323 - Myotis Durch die mit der BE-
bechsteinii (Bechst- Flächenerweiterung verbundenen 

( 
einfledermaus) Lärm- und Lichtimmissionen kann es 

zu Habitatentwertungen für die nach-
gewiesene Bechsteinfledennaus 
kommen. Die Bechsteinfledennaus 
nutzt den an die BE-
Flächenerweiterung angrenzenden 
Waldbestand als Fortpflanzungshabi-
tat. Unter Berücksichtigung der Aus-
stattung des betrachteten Teilgebietes 
des FFH-Gebietes kann eine erhebli-
ehe Beeinträchtigung des Nahrungs-
habitats der Art ausgeschlossen wer-
den, da in ausreichendem Umfang 
geeignete Flächen zur Nahrungssu-
ehe in unbeeinträchtigter Lage vor-
handen sind. Zur Sicherung der öko-
logischen Funktion der Lebensstätten 
der Bechsteinfledennaus muss ge-
mäß der zugehörigen artenschutz-
rechtlichen Prüfung eine Venneidung 
einer direkten Lichteinstrahlung in den 
Zettachwald umgesetzt werden (vgl 
GÖG 2015). Weiterhin ist eine Mini-
mierung der Lichtimmissionen durch 
die BE-Flächenerweiterung im Sinne 
einer Abschinnung empfindlicher Ha-

( 
bitatflächen vorgesehen. Unter Be-
rücksichtigung der aus dem besonde-
ren Artenschutz resultierenden Maß-
nahmen und der Tatsache, dass wir-
kungsintensive Nutzungen primär in 
den vom Wald abgewandten Flächen 
nahe der BAB 8 vorgesehen sind 
kann eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Bechsteinfledennaus ausge-
schlossen werden. 

keine 1324 - Myotis myo- Die BE-Flächenerweiterung ist mit 
tis (Großes Maus- Immissionen (Länn, Licht, Staub etc.) 
ohr) verbunden, die zu einer Habitatent-

wertung für das Große Mausohr füh-
ren können. 

Das Große Mausohr nutzt das an die 
BE-Flächenerweiterung angrenzende 
FFH-Gebiet zur Nahrungssuche. Wei-
terhin sind einzelne Tagesquartiere in 
Baumhöhlen nicht auszuschließen. 
Den Flächen kommt unter Berücksich-
tigung der Untersuchungsergebnisse 
keine Bedeutung als essentieller Teil-

Gruppe für ökologische Gutachten. Dreifelderstr. 31 . 70599 Stuttgart GÖG 
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mögliche erhebliche Be- betroffene Le- Wirkung auf Lebensraumty- Vermerke der zustän-
elnträchtigungen bensraum- pen oder Lebensstätten von digen Behörde 

typen oder Ar- Arten (Art der Wirkung, In-
ten *) **) tensltät, Grad der Beein-

trächtlgung) 

lebensraumes zu. Dies begründet sich 
mit der geringen Nachweisaktivität 
und dem Fehlen individuenreicher 
Quartiere. Insgesamt kann dem zu 
Folge eine erhebliche Beeinträchti-
gung der Art ausgeschlossen werden. 

*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische Bezeichnung 
zur Unterscheidung mit angeben. 
Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige Gebietsnum
mer - und ggf. geografische Bezeichnung - mit angeben. 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

GÖG 

Summationswirkung 

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits be
stehenden oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Na
tura 2000-Gebiete erheblich beeinträchtigt werden? 

O ja 
[8J weitere Ausführungen: Im vorliegenden Fall sind Wirkungen durch andere Projekte und Pläne 
bekannt. Wenngleich diese anderen Projekte in der Summation mit der geplanten BE
Flächenerweiterung zu betrachten sind, kann auf Grund deren Geringfügigkeit das Erzeugen von 
entscheidungserheblichen Summationswirkungen ausgeschlossen werden (s. Projektliste im An
hang). 

betroffener mit welchen Planun- welche Wirkungen sind betraf- Vermerke der zu-
Lebensraumtyp gen oder Maßnahmen fen? ständigen Behörde 

oder Art kann das Vorhaben in 
der Summation zu er-
heblichen Beeinträchti-
gungen führen? 

Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten be
troffen sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 
D nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 
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8. Anmerkungen 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die 
eine Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

D weitere Ausführungen: siehe Anlage 

9 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde 

D Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird da
von ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Er
haltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

Begründung: 

D Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 
2000-Gebiets I Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung muss durchgeführt werden. 

Begründung: 

Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon) Datum 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: Datum 

Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) Datum 

Handzeichen Bemerkungen 

Handzeichen Bemerkungen 

Handzeichen Bemerkungen 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 
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2. Vorhabensbeschreibung 

2 VORHABENSBESCHREIBUNG 

2.1  NOTWEN DIGKEIT DES VORHABENS 

1 1  

Die vorliegende Planfeststellung der BE-Flächen zum PFA 1.2 (Fildertunnel) im Be

reich des Tunnelportals auf den Fildern umfasst eine Gesamtfläche von ca. 34.000 m2
, 

wobei auf Grund verschiedener Randbedingungen, wie der Berücksichtigung einer 220 

kV-Freileitung, dem Erfordernis der Aufrechterhaltung der öffentlichen Verkehrswege 

und dem Schutz von nach dem Naturschutzgesetz geschützter Biotope etc. nur eine 

nutzbare Gesamtfläche von ca. 1 2.000 m2 verbleibt. Weiterhin muss davon ausgegan

gen werden ,  dass für verschiedene, für den Bauablauf erforderliche Nutzungen keine 

oder eine zu geringe Fläche in der bisherigen Planfeststellung berücksichtigt wurden, 

so dass sich hieraus ein Bedarf für zusätzliche Baustelleneinrichtungsflächen ergibt. 

Dafür wird der Flächenbedarf für andere Nutzungen verringert bzw. können nutzungs

eingeschränkte Bereiche (insbesondere der Freileitungsbereich) reduziert werden. 

D Erw. Lager- und Abstellfläche 
D Erw. lVA-Montage, Ausbruch 
D Bodenzwischenlager 
D planfestgestellt \ 
0 40 80 160 � 
- m N 

Abbildung 1 :  Übersicht zur geplanten BE-Flächenerweiterung; Grundlage: DOP LGL 201 2. 

2.2 BESCHREIBUNG DER ZUSÄTZLICH EN BE-FLÄCHEN 

Die für die BE-Flächenerweiterung vorgesehenen Flächen werden überwiegend von 

landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Im Südosten werden sie durch den mit einem 

gewässerbegleitenden Auwaldstreifen gesäumten Hattenbach durchzogen. Südöstlich 

wird das Gebiet von der Bundesautobahn BAB 8 begrenzt, an welche unmittelbar ein 

bestehender asphaltierter Begleitweg angrenzt. Nördlich wird das Gebiet durch struk-

Gruppe für ökologische Gutachten. Dreifelderstr. 31 . 70599 Stuttgart GÖG 



1 2  2 .  Vorhabensbeschreibung 

turreichen Waldbestand begrenzt, welcher Teilgebiet des zu untersuchenden FFH

Gebiets 'Filder' ist. Weiterhin finden sich in diesem Bereich Flächen des Naturschutz

gebietes 'Weidach- und Zettachwald. Ein asphaltierter Weg führt durch den direkten 

Eingriffsbereich von der Autobahn in den beschriebenen Waldbestand. 

2.3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

Die BE-Flächenerweiterung umfasst die gemäß Erläuterungsbericht mit Stand vom 

1 1 2.01.2016 erforderlichen zusätzlichen 22.420 m2
. Folgende Nutzungen sind auf den 

Flächen vorgesehen: 

Tabelle 1 :  
201 6) 

Geplante Flächeninanspruchnahme gern. Erläuterungsbericht (ATCOST21 

Zusätzlicher Flächenbedarf 

Bodenzwischenlager 

Sprengmittellager 

Zwischenlager Ausbruchmaterial, inkl. Verkehrsführung um Zwischenlager 

Rückhaltebecken, Retention 

Lagerung div Tunnelausbaumaterialien 

Förderbandtrasse 

Materialumschlagplatz 

Manipulationsflächen ,  Zwischenräume 

Festzuhalten ist, dass die I nanspruchnahme der Flächen temporär bis zur Fertigstel

lung des Fildertunnels im Jahr 201 8  begrenzt ist und die Flächen nach Abschluss der 

Bautätigkeiten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden ,  soweit 

sie nicht durch andere Planungen (PFA 1.3a) überplant werden. Dem zu Folge werden 

( 

nur baubedingte W irkungen durch die Umsetzung der Planung berücksichtigt. An die- ( 
ser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich die I nanspruchnahme des nördlich des 

Hattenbachs gelegenen Flurstücks 5337 auf den Zeitraum der letzten Schildfahrt zu-

züglich des Zeitraumes zur Flächeneinrichtung und -räumung beschränkt und somit 

deutlich verkürzt ist. Die bereits planfestgestellten Auswirkungen durch die Realisie-

rung des PFA 1.2 im Sinne des Baus des Fildertunnels werden als Vorbelastung bei 

der Bewertung mitberücksichtigt. Sich noch im Planungsprozess befindliche Vorhaben, 

welche Auswirkungen auf das Gebiet haben können (z.B. PFA 1 .3 Projekt Stuttgart-

Ulm)), werden als kumulierende Projekte in der Vorprüfung behandelt (vgl. hierzu Ta-

belle 3). 

2.4 BESCHREIBUNG DER BETROFFENEN GEBIETSFLÄCHEN 

Die BE-Flächenerweiterung liegt außerhalb des FFH-Gebietes 'Filder', grenzt jedoch 

unmittelbar an das den Weidach- und Zettachwald und die Streuobstwiesen bei Plie-
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ningen umfassende Teilgebiet an. Im Umfeld der BE-Flächenerweiterung findet sich 

der Lebensraumtyp 6510 'Magere Flachland-Mähwiesen' innerhalb des FFH-Gebietes 

östlich des Zettachwaldes (vgl. INGENIEURGEMEINSCHAFT STUTTGART 21 - PFA 1.3 

2013). Außerhalb der Gebietskulisse und teilweise innerhalb der BE

Flächenerweiterung liegt die Maßnahmenfläche E1 des PFA 1.2. Es ist davon auszu

gehen, dass hier nach Abschluss der Bautätigkeiten für den Fildertunnel die Entwick

lung des Lebensraumtyps ermöglicht wird. Weiterhin ist das Vorkommen des prioritä

ren Lebensraumtyps *91 EO im Bereich des Zettachwaldes innerhalb des FFH-Gebiets 

und außerhalb der Gebietskulisse am Hattenbach zu berücksichtigen (vgl. 

I NGENIEURGEMEINSCHAFT STUTTGART 21 - PFA 1.3 2013). Weitere Lebensraumtypen 

sind im Umfeld der BE-Flächenerweiterung nicht bekannt. Der strukturreiche Waldbe

stand innerhalb der Gebietskulisse bietet verschiedenen Arten des Anhang II der FFH

Richtlinie Lebensraum (vgl. GÖG 2013). So wurden im Zuge der Erfassungen zum 

PFA 1.3 Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr und Grünes Besenmoos in den Flä

chen nachgewiesen. Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling konnte darüber hinaus 

im Bereich der von Sanguisorba officinalis geprägten Magerwiesen östlich des Zettach

waldes in Richtung Plieningen nachgewiesen werden. Beeinträchtigungen bestehen 

hier durch die teilweise an die Vorkommen der Falterart nicht angepasste landwirt

schaftliche Nutzung. Für die Vorkommen des LRT *91 EO am Hattenbach ist ebenfalls 

die unmittelbar angrenzende landwirtschaftliche Ackernutzung sowie die teilweise un

mittelbare Nähe zur BAB 8 als bestehende Vorbelastung einzustufen. Eine Übersicht 

zu den vorkommenden, relevanten Arten und Lebensraumtypen zeigt Abbildung 3. 
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4. 1 KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNG 
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FFH Arten und Lebensraumtypen 
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4.2 ERHAL TUNGSZIELE 

GÖG 

Die im Folgenden für die betroffenen Lebensraumtypen und Arten dargestellten Erhal

tungsziele sind INGENIEURGEMEINSCHAFT STUTIGART 21 - PFA 1 .3 (2015) entnommen 

und vom Regierungspräsidium Stuttgart formuliert. Für die nicht im Standarddatenbo

gen aufgeführten Arten Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr sind keine Erhal

tungsziele formuliert. In diesem Fall gelten die allgemeinen Erhaltungsziele. Die Erhal

tungsziele nach Artikel 1 Buchstabe e) und i) der FFH-Richtlinie 92/43/EWG in Verbin

dung mit § 32 (3) BNatSchG müssen darauf ausgerichtet sein, die in der Liste des 

Landes für die Natura 2000-Gebiete genannten Lebensräume und Arten in einem 

günstigen Erhaltungszustand zu erhalten oder einen solchen wiederherzustellen. Ziel 

der Erhaltungsziele ist, einen Verlust der im Standarddatenbogen gemeldeten FFH

Lebensraumtypen und Arten zu vermeiden sowie die Größe und Qualität der gemelde

ten Vorkommen zu erhalten. 

Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums wird nach Art. 1 e) der 

FFH-Richtlinie (92/42/EWG) als günstig erachtet, wenn 

• sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet 

einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und 

• die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen 

Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiter beste

hen werden und 

• der Erhaltungszustand, der für ihn charakteristischen Arten, günstig ist. 

Erhaltungsziele Magere Flachland-Mähwiesen [6510): 

Erhalt extensiv genutzter, blüten- und artenreicher Mähwiesen unterschiedlicher Aus

prägung, insbesondere durch die traditionelle regelmäßige zweischürige Mahd mit Ab

räumen, ohne Düngung oder maximal mit Erhaltungsdüngung. Ziel ist der Erhalt von 

gehölzfreien,  artenreichen Beständen der mageren Flachland-Mähwiesen ohne Nut

zungsänderung, -intensivierung bzw. -aufgabe. 

Erhaltungsziele Auenwälder mit Ainus glutinosa und Fraxinus excelsior [*91 EO]: 

Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzu

sammensetzung, einer naturnahen Bestandesstruktur sowie der für die fließgewässer

und quellbegleitenden Auenwälder typischen Tier- und Pflanzenarten. Erhalt des le

bensraumtypischen Wasserregimes und der räumlichen Ausdehnung des Lebens

raumtyps. 
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Nach Art. 1 Buchstabe i) der FFH-Richtlinie ist der Erhaltungszustand einer Art als 

günstig einzustufen, wenn: 

• aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, 

dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem 

sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und 

• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehba

rer Zeit vermutlich abnehmen wird und 

• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin 

vorhanden sein wird, um langfristig ein überleben der Populationen dieser Art 

zu sichern. 

Erhaltungsziele Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling [MACUNAUS]l: 

Zum Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling wurden von Seiten des RP Stuttgart keine 

Erhaltungsziele definiert. 

Erhaltungsziele Grünes Besenmoos [DICRVIRI]: 

Erhalt bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Populationen 

des Grünen Besenmooses u.a. durch Maßnahmen, die gute Wuchsbedingungen für 

das Grüne Besenmoos entstehen lassen. Dazu zählt der Erhalt naturnaher Laubwälder 

mit hohen Altholzanteilen. Des Weiteren Vermeidung von Kompensationskalkungen, 

von atmogenen Schadstoffeinträgen (S02 und NOx - Belastung), von Kahlschlägen 

und großflächigen Schirmschlägen. 
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4.3 ABSCHICHTUNG DER ZU BETRACHTENDEN ERHAL TUNGSZIELE 

Tabelle 2 zeigt eine Übersicht zur durchgeführten Abschichtung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes. Die innerhalb des Wirkbe

reich des Vorhabens vorkommenden Arten und Lebensraumtypen für die eine Bewertung der Betroffenheit der Erhaltungsziele 

durchzuführen ist, sind mit einem X in Spalte „Vorkommen" gekennzeichnet. Die Arten und Lebensraumtypen, die nicht innerhalb 

des Wirkbereichs des Vorhabens nachgewiesen werden konnten sind in der Spalte „Abschichtung Betroffenheit" mit einem X ge

kennzeichnet. In diesem Fall kann eine Betroffenheit der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden kann. 

Tabelle 2: Abschichtung relevanter Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 'Filder' 

Art/LRT 

3 1 50 Natürliche eutro-
phe Seen 

6430 Feuchte Hoch-
staudenfluren der 
planaren und montanen 
bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland 
- Mähwiesen (Alope-
curus pratensis, San-
guisorba officinalis) 

9110 Hainsimsen-
Buchenwald (Luzulo-
Fagetum) 

9130 Waldmeister-
Buchenwald (Asperulo-

GÖG 

Erhaltungsziel Vor- Abschichtung 
kommen Betroffenheit 

Erhalt der Stillgewässer mit ihrer charakteristischen Pflanzendecke mit Hilfe von Besucherlen- X 
kung zum Schutz vor unkontrollierten Freizeitaktivitäten, vor Nutzung und Eintrag von Nährstof-
fen und Pflanzenschutzmitteln. 
Erhalt gewässerbegleitender Hochstaudenvegetation entlang der Fließgewässer und der X 
Quellbereiche durch bestandserhaltende Nutzung und Pflege (gelegentliche unregelmäßige 
Mahd mit Abtrag des Mähgutes) insbesondere durch Offenhaltung der Flächen und Verhinde-
rung der Verbuschung sowie Erhaltung der Grundwasser- bzw. Gewässerdynamik. Ziel ist der 
Erhalt von gehölzfreien, nicht genutzten Hochstaudenfluren, der Schutz vor Nutzungsänderung 
und Eintrag von Dünger bzw. Pflanzenschutzmitteln und als verbindender Lebensraum in der 
Biotopvernetzung. 
Erhalt extensiv genutzter, blüten- und artenreicher Mähwiesen unterschiedlicher Ausprägung, X 
insbesondere durch die traditionelle regelmäßige zweischürige Mahd mit Abräumen, ohne 
Düngung oder maximal mit Erhaltungsdüngung. Ziel ist der Erhalt von gehölzfreien, artenrei-
chen Beständen der mageren Flachland-Mähwiesen ohne Nutzungsänderung, -intensivierung 
bzw.-aufgabe. 
Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen- X 
setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur, des natürlichen (sauren) Standortsspektrums 
und der natürlicherweise dort vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten. Erhalt 
günstiger lebensraumtypischer Habitatstrukturen z.B. angemessene Vorräte an Verjüngung un-
ter Schirm, Totholz und Habitatbäumen. Erhalt der räumlichen Ausdehnung des Lebens-
raumtyps. 
Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen- X 
setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur und der für den Lebensraum typischen Tier- und 
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Fagetum) Pflanzenarten. Sicherung günstiger lebensraumtypischer Habitatstrukturen z.B. angemessene 
Vorräte an Verjüngung unter Schirm, Totholz und Habitatbäumen. Erhalt der räumlichen Aus-
dehnung desLebensraumtyps. 

9160 Subatlantischer Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen- X 
oder mitteleuropäischer setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur, des kennzeichnenden Wasserhaushaltes sowie 
Stieleichenwald oder der für den Lebensraum typischen Tier- und Pflanzenarten. Erhalt lebensraumtypischer Habi-
Hainbuchenwald (Car- tatstrukturen z.B. angemessene Vorräte an Totholz und Habitatbäumen sowie Verjüngung un-
pinion betuli) [Stellario- ter Schirm. Erhalt der räumlichen Ausdehnung des Lebensraumtyps. 
Carpinetum] 
91EO Auenwälder mit Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen- X 
Ainus glutinosa und setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur sowie der für die fließgewässer- und quellbeglei-
Fraxinus excelsior (Al- tenden Auenwälder typischen Tier- und Pflanzenarten. Erhalt des lebensraumtypischen Wass-
no-Padion, Alnion in- erregimes und der räumlichen Ausdehnung des Lebensraumtyps. 
canae, Salicion albae) 
BOMBVARI Bombina Erhalt und Sicherung der Populationen der Gelbbauchunke durch Sicherstellung bzw. Neu- X 
variegata [Gelbbauch- schaffung geeigneter temporärer Laichgewässer. Erhalt von sonnigen, vegetationsarmen 
unke, Bergunke] Kleingewässern und des offenen Charakters der Vegetation im Umfeld des Laichgewässers als 

Sommerquartier sowie der Erhalt von naturnahen Wäldern im Umfeld als Winterquartier. 
TRITCRIS Triturus cris- Erhalt der Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässer einschließlich der terrestrischen Lebens- X 
tatus [Kammolch] räume und der Wanderkorridore zwischen den jeweiligen Teillebensräumen. Ziel ist der Erhalt 

der Laichgewässer durch Offenhaltung und den Eintrag von Nährstoffen und Pflanzenschutz-
mitteln zu verhindern. 

LUCACERV Lucanus Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung geeigneter Strukturen als Lebensraum und als X 
cervus [Hirschkäfer] Reproduktionshabitat. Erhalt eines ausreichend großen Altbaumangebotes zum Beispiel durch 

Erhalt ausgewählter alter Eichen und Eichenbestände sowie sonstiger starker Laub- und Obst-
bäume auch außerhalb des Waldes. Erhalt eines angemessenen Vorrates von liegendem und 
stehendem starken Totholz. 

MACUNAUS Maculinea X 
nausithous [Dunkler 
Wiesenknopf- Amei-
senbläuling] 
DICRVIRI Dicranum Erhalt bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Populationen des X 
viride [Grünes Besen- Grünen Besenmooses u.a. durch Maßnahmen, die gute Wuchsbedingungen für das Grüne 
moos] Besenmoos entstehen lassen. Dazu zählt der Erhalt naturnaher Laubwälder mit hohen Altholz-

anteilen. Des weiteren Vermeidung von Kompensationskalkungen, von atmogenen Schadstof-
feinträgen (S02 und NOx - Belastung), von Kahlschlägen und großflächigen Schirmschlägen. 
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4.4 AUSWERTUNG RELEVANTER KUMMULIERDNDER PLÄNE UND PROJEKTE 

4. Anhang 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Abfrage(zw. Aug. bis Sep. 201 3) hinsichtlich kumul ierender Pläne und Projekte dargestellt. 

Tabelle 3 :  Übersicht zur Abfrage nach möglichen kumulierenden Projekten 

Angefragte Kommune / Behörde Antwort am Relevante Projekte VoPNP3 betroffene LRT / Arten 

Regierungspräsidium Stutt- 13.09.2013  • Keine relevanten Projekte bekannt; Verweis - -
gart Abtei lung Naturschutz auf Landratsämter 

Landratsamt Esslingen k. A. - - -

Stadt Stuttgart k. A. • S21 PFA 1.3 VoP LRT 6510, 
LRT *91 EO 

Stadt Esslingen 16.09.2013 • Keine Projekte in Planung; angrenzend ge- - -

plante Gewerbegebietsausweisung mit FNP-
Vorentwurf gekippt 

Stadt Ostfi ldern k. A. - - -

Gemeinde Deizisau 04.09.201 3  • Keine Pläne oder Projekte bekannt - -

Gemeinde Denkendorf 30.09.2013 • Keine Pläne oder Projekte bekannt - -

Gemeinde Köngen 25.09.2013 • geplanter Lärmschutz an der BAB 8 - vrstl. keine Betroffenheit 

Gemeinde Unterensingen k. A. - - -

Stadt Wernau k. A. - - -

Stadt Wendlingen k. A. - - -

3 VoP: Natura 2000-Vorprüfung; VP:  Natura 2000-Verträgl ichkeitsprüfung 
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DE732 1 341 
Amtsblatt der Europäischen Union L 1 98/41 

STANDARD-DATENBOGEN 

für besondere Schutzgebiete (BSG) . vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG) 

1 .  GEBIETSKENNZEICHNUNG 

1.1 Typ 1.2. Gebietscode 

1.3. Bezeichnung des Gebiets 

Fi lder 

1.4. Datum der Erstellung 1.5. Datum der Aktualisierung 

l 2 ! o l o l 4 J 1 [3] l 2 J o l 1 ! 4 l o l s l 
J J J J M M J J J J M M 

1.6. Informant 

Name/Organisation: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 

Anschrift: Griesbachstr. 1, 76 185 Karlsruhe 

E-Mail: 

1.7. Datum der Gebietsbenennung und-ausweisungl-einstufung 

Ausweisung als BSG 

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: 

Vorgeschlagen als GGB: 

Als GGB bestätigt (*) :  

Ausweisung als BEG 

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: 

Erläuterung(en) (**): 

1 1 1 1 1 1 1 
J J J J M M 

l 2 l o i o l s l o l 1 J  
J J J J M M 

1 2  I a ·1 o 1 7 l 1 J 1 1 
J J J J M M 

1 1 1 1 1 1 1 
J J J J M M 

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert 
(**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich 

gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen. 
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2. LAGE DES GEBIETS 

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad): 
Länge Breite 

9 ,2994 1 48,6894: 

2.2. Fläche des Gebiets (ha) 

697,00 1 

2.3. Anteil Meeresfläche (%): 

2.4. Länge des Gebiets (km) 

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets 
NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets 

D E 1 1 
D E 1 1 

1 1 

1 

1 

1 
1 

2.6. Biogeographische Region(en) 

D Alpin ( ... % (*)) 

D Atlantisch ( ... %) 

D Schwarzmeerregion ( ... %) 

D Boreal ( ... %) 

� Kontinental ( . .  %) 

D Makaronesisch ( . .  %) 

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (**) 

Stuttgart 
Stuttgart 

0 .001 

D Mediterran ( .. %) 

D Pannonisch ( .. %) 

D Steppenregion ( ... %) 

D Atlantisch, Meeresgebiet ( . . .  %) 

D Schwarzmerregion, Meeresgebiet ( ... %) 

D Ostseeregion, Meeresgebiet ( ... %) 

D Mediteran, Meeresgebiet ( ... %) 

D Makaronesisch, Meeresgebiet ( ... %) 

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ). 
(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeographische 

Region an zwei Meeresgebieten grenzt. 
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3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN 

3. 1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets 
Lebensraumtypen nach Anhang I Beurtei lung des Gebiets 

Höhlen AIBICID 1 AIBIC 
Code NP Fläche (ha) Datenqualität PF ! 

1 

(Anzahl) Repräsentativität Relative Fläche Erhaltung Gesamtbeurteilung 

3150 2,00 

6430 1 0,00 
6510 1 23,00 

9110 9,20 

9130 36,90 

9160 1 1 9,00 

91EO 1 1 14,30 

1 

1 1 1 

1 

1 1 

1 

M B 

M B 
M B 

M B 

1 M B 

M B 

1 M B 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

c c c 
c c c 
c c c 
c B B 

c B B 

c B B 

c B B 

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (621 O, 7 1 30, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, 
um die prioritäre Form anzugeben. 
NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ). 
Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden. 
Höhlen: Für die Lebensraumtypen 831 O und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt. 
Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grund!. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grund!. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung). 
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3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92143/EWG 
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets 

Art 1 Population im Gebiet Beurteilung des Gebiets 

Gapp
1 

Code j v.ssseoschafü;ct,e Be,ek,moog 
1 Typ I 

Größe Einheit j Kat. I Datenqual. 
s NP 

A 
p 

1 

1 

A 

1 
1 

i 

1 
1 

1 

1 

1 

1 1 93 
1 381 

1 083 

1061 

1 166 

1 1 

Bombina variegata 
Dicranum viride 

Lucanus cervus 1 
I Maculinea nausithous 

Triturus cristatus 1 
1 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
' 

1 1 
1 

1 
i 
1 

i 

l 

1 
1 

1 
1 1 ' 
1 

1 
Min. Max. CJRJVIP 

p f 
50 50 i 1 

p 39 39 i 1 
p 1 0 0 i p 

p 0 0 i p 

p 200 200 i 

1 1 
1 

1 
1 1 

! 
1 
1 
1 

1 1 

1 

1 
1 1 
' 

1 

i 
1 1 1 

1 
1 

1 1 1 
i i 1 
1 1 

1 
1 1 1 1 1 

1 1 
1 1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 1 
1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, 1 = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pfianzen, R = Reptilien. 
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen. 
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ). 

p 
p 

DD 

DD 
p 

AIBICID 

Popu-
lation 

c 

c 

c 

c 

c 

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben). 

AJBIC 
Erhal- lsolie- Gesamtbe-
tung rung urteilung 

B c 1 c 

A c 1 c 

B c c 

B c 1 c 

A c B 

1 

1 

1 

1 

l 1 
1 

Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) 
(siehe Referenzportal). 

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V =  sehr selten, P = vorhanden - Auszufühlen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, 
oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße. 

Datenqualität: G = "gut" (z. B.  auf der Grund!. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grund!. partieller Daten mit Ex1rapolierung); P = "schlechf' (z.B. grobe Schätzung); 
DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; 
in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist). 
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3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ) 

Art Population im  Gebiet Begründung 

NPI 
Größe Einheit I Kat. Art gern. Anhang Andere Kategorien 

ruppe Code 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

' 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

Wissenschaftliche Bezeichnung s 

1 
1 

1 
1 1 
1 1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 1 
1 

1 
1 

Min. Max. CIRIVIP IV V 

! 

1 1 
1 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 
1 1 

1 
1 1 

1 1 
1 1 1 

1 
1 1 

1 
1 1 

1 
1 1 

1 1 
1 

1 
1 

1 
1 1 1 1 

1 

1 
' 

1 1 
Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, 1 = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien. 

A B c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftl ichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgefährten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben. 
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen. 
NP:  Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ). 

1 

1 

1 

1 
1 

1 ' 

1 ' 
1 

Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 1 7  (Berichterstattung) 
(siehe Referenzportal). 

D 

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V =  sehr selten, P = vorhanden 
Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richfünie) aufgefährte Arten, A: nationale rote Listen;  B. endemische Arten; C: internationale übereinkommen; 

D: andere Gründe. 
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4. GEBIETSBESCHREIBUNG 

4.1. Al/gemeine Merkmale des Gebiets 

Code Lebensraumklasse Flächenanteil 

N06 Binnengewässer (stehend und fließend) 3 %  

N15 Anderes Ackerland 3 %  

N21 Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge, 1 % 
N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 16 % 

Flächenanteil insgesamt Fortsetzung s. nächste 

Andere Gebietsmerkmale: 

Buchenwälder an Talhängen, artenreiche Wiesen und Streuobstwiesen im Ballungsraum von Stuttgart bei 
Plieningen, ausgekieste Baggerseen in der Neckaraue mit Weichholzaue und Hochstaudenfluren 

4.2. Güte und Bedeutung 

S. 

Naturnahe Buchenwälder, Weichholzaue und Stillgwässer mit natürlicher eutropher Unterwasservegetation, 
Vorkommen von Kammmolch, Gelbbauchunke und Dunklem Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling auf Mageren 
Flachland-Mähwiesen 
Relikt eines Weidewaldes 

I Tektonische Tiefscholle (Fildergraben), großflächige ehemalige Kiesgruben 

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet 
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet � �� � �� ����� �� �� �� �� 

Negative Auswirkungen Positive Auswirkungen 

Rang- Bedrohungen Verschmutzungen innerhalb/au- Rang- Bedrohungen I Verschmutzungen innerhalb/au-
skala und Belastungen (fakultativ) ßerhalb skala und Belastungen (fakultativ) ßerhalb 

1 (Code) (Code) (i 1 0 1  b) (Code) (Code) (i 1 0 1  b) 

H 1 H 

H 1 H 

H 1 H 

H 1 H 

H 1 H 
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4. GEBIETSBESCHREIBUNG 

4.1. Al/gemeine Merkmale des Gebiets 

Code Lebensraumklasse 

N16 Laubwald 

N17 Nadelwald 

N19 Mischwald 
N08 Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana 

Flächenanteil insgesamt 

Andere Gebietsmerkmale: 

4.2. Güte und Bedeutung 

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet 
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet 

L 198/41 

Flächenanteil 

29 % 

4 %  

38 % 
6 %  

100 % 

� � � � � � � � � �� �� � � ��� �� 
Negative Auswirkungen Positive Auswirkungen 

Rang- Bedrohungen Verschmutzungen innerhalb/au- Rang- Bedrohungen Verschmutzungen innerhalb/au-
skala und Belastungen (fakultativ) ßerhalb skala und Belastungen (fakultativ) ßerhalb 

(Code) (Code) (i 1 0 1  b) (Code) (Code) (i 1 0  1 b) 

H H 

H 1 H 

H 1 H 1 
H H 

H H 
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Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet 

Negative Auswirkungen Positive Auswirkungen 

Rang Bedrohungen Verschmutzungen innerhalb/au- Rang- Bedrohungen Verschmutzungen innerhalb/au-
skala und Belastungen (fakultativ) ßerhalb skala und Belastungen (fakultativ) ßerhalb 

(Code) (Code) (i 1 0 1  b) (Code) (Code) (i 1 0 1  b) 

M 001.02 0 

L A08 i 
L G01.02 i 1 
L GOS.01 i 

1 

1 
1 1 
1 

1 

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering 
Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = SäureeintragNersauerung, T = toxische anorganische Chemikalien 

0 = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe 
i = innerhalb, o = außerlalb, b = beides 

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ) 
Art (%) 

national/föderal 0 %  

Öffentlich 1 Land/Provinz 0 %  
lokal/kommunal 0 %  

1 
sonstig öffentlich 0 %  

Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum 0 %  
Privat 0 %  

Unbekannt 0 %  
Summe 100 % 

4.5. Dokumentation (fakultativ) 

Link(s) 
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5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV) 

5.1 .  Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene: 
Code 

D E O 7 

D E O 2 

D E O O 

Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%) 

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten 
ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene: 

Typcode Bezeichnung des Gebiets 

D E 1 
0 1 7 LSG 'Erlachsee' vom 15.12.1975 

D E 0 7 LSG 'Gebiete bei Unterensingen und Zizishausen' (4 Teilgebie 
D E 1 0 1 

7 Das ganze Körschtal 
D E 0 7 Das untere Weidachtal, das obere Ramsbachtal 
D E 0 7 Das untere Ramsbachtal 
D E 0 7 LSG 'Köngen' vom 26.03.1987 

D
I 

E 1 0 7 LSG 'Wernau (Neckar)' (6 Teilgebiete) vom03.05.1995 

ausgewiesen auf internationaler Ebene: 

Typ 

Ramsar-Gebiet 

Biogenetisches Reservat 

Gebiet mit Europa-Diplom 
Biosphärenreservat 
Barcelona-übereinkommen 

Bukarester übereinkommen 
World Heritage Site 
HELCOM-Gebiet 
OS PAR-Gebiet 
Geschütztes Meeresgebiet 

Andere 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

5.3. Ausweisung des Gebiets 

Bezeichnung des Gebiets 
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Code Flächenanteil (%) 

Typ Flächenanteil (%) 

1 1 1 1 

1 1
1 

1 6 

1 2 
1 0 
1 

1 3 

1 1 7 

Typ Flächenanteil (%) 

1 
1 1 

1 

1 

l 

1 
1 

1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
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5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV) 

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene: 
Code Flächenanteil (%) 

1 , 1 � 
===i =1 1 t±ij 

Code Flächenanteil (%) 

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten 
ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene: 

Typcode Bezeichnung des Gebiets 

D j E 0 7 LSG 'Mittleres Körschtal' vom 01.08.1996 
D j E 0 7 LSG 'Unteres Körschtal' vom19. 10.1978 
D E 0 2 Neckarwasen 
o J E 0 2 Weidach- und Zettachwald 
o j E 0 2 Wernauer Baggerseen 
D j E 0 2 Häslachwald 
o J E 1 0 2 Am Rank (Röhmsee) 

ausgewiesen auf internationaler Ebene: 

Typ 

Ramsar-Gebiet 

Biogenetisches Reservat 

Gebiet mit Europa-Diplom 
j Biosphärenreservat 
I Barcelona-übereinkommen 

Bukarester übereinkommen 
World Heritage Site 
HELCOM-Gebiet 
OS PAR-Gebiet 
Geschütztes Meeresgebiet 

Andere 

2 

3 

4 

2 

3 

5.3. Ausweisung des Gebiets 

Bezeichnung des Gebiets 
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Code Flächenanteil (%) 

Typ Flächenanteil (%) 

1 3 

1 6 
1 

3 1 
4 
7 ( 
2 

Typ Flächenanteil (%) 

1 
1 

i 1 
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5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV) 

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene: 
Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%) 

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten 
ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene: 

Typcode 

D E O 2 Denkendorfer Erlachsee 
D E O 2 Grienwiesen (Schüle-See) 
D E O O 

ausgewiesen auf internationaler Ebene: 

Typ 

Ramsar-Gebiet 

Biogenetisches Reservat 

Gebiet mit Europa-Diplom 
Biosphärenreservat 
Barcelona-übereinkommen 

Bukarester übereinkommen 
World Heritage Site 
HELCOM-Gebiet 
OS PAR-Gebiet 
Geschütztes Meeresgebiet 

Andere 

2 

3 

4 

2 

3 

5.3. Ausweisung des Gebiets 

Bezeichnung des Gebiets 

Bezeichnung des Gebiets 
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Code Flächenanteil (%) 

Typ Flächenanteil (%) 

1 1 1 
2 

+ 1 2 8 

1 
1 
1 
1 1 

Typ Flächenanteil (%) 

1 

1 

1 

1 1 

1 
1 
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6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS 

6. 1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en): 
Organisation: 

Anschrift: 

E-Mail: 

Organisation: 

Anschrift: 

E-Mail: 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart 

6.2. Bewirtschaftungsplan!Bewirtschaftungspläne: 
Es liegt kein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: D Ja 

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ) 

D Nein, aber in Vorbereitung 

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS 
INSPIRE ID :  

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ) 

II Nein 

L 198/41 

II Nein 

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ): 

MTB: 7221 (Stuttgart-Südost); MTB: 7222 (Plochingen); MTB: 7321 (Filderstadt); MTB: 7322 (Kirchheim unter Teck) 
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